
Was heifst „Ordensgelübde ablegen”?
Theologische Überlegungen qals Beitrag Z gegenwärtigen Praxi1is

Von eier Lippert CSSR, Hennef/Sieg

Vorbemerkung
In diesen Überlegungen soll versucht werden, EeLWAaSsS theologisch näaher
edenken und deuten, das WAar leider sehr 1el weniger oft ıO0l en
VO  5 TYT1ısSten un! ırche „Vorkommt”, das aber dort, geschie.  9
wichtig 1st, daß e1ines gründlichen Nachdenkens wert ISt: geht uNls

d1ie scheinbar iniache ra W as geschie eigentlich, wWwenn Menschen
Ordensgelübde ablegen? Damıt unseTe rwagungen ihren Krirag Ir1n-
SCn un!' ZU. esprächs- un! Klärungsbeitrag werden können, wıird
gut se1n, zunächst das ema einzugrenzen, alsO W as 1er icht
erläutert werden Soll; W as vorausgesetzt (und darum nıcht behandelt)
WIrd; wiıird das Aussageziel, die „Interessenlage” also, un der STtZz
ıbanl en  66 dieses Au{isatzes deutlich anzugeben sSe1ın. rst ann soll das
ema selbst 1ın selner Gliederung aufgewlesen un! ans  1eDen! abge-
handelt werden. icht behandelt werden soll 1l1er die typisch gewordene
Dreizahl der Ordensgelübde oder deren Inhalt 1mMm einzelnen, noch auch
der anthropologische Bezugsrahmen, die rage, ob 1U 1ese Tel
Gelübde dreiler (posit1v gesehener‘') menschlicher Grundmöglich-
keiten g1ibt, die ın besonderer W eise ausgestaltet werden sollen, oder aber
(1m Gegenteil) dreler (grundsätzli negatıv qualifizierter) rund-
trıebe, d1ie durch die Tel Gelübde 1ın Tanken gehalte oder |möÖögS-
lichst] „eliminiert“ werden sollen‘®). Es geht uns 1er auch nicht ıne

Erörterung der Hrage, oDb, un bejahenden({alls, ın welchem Sinn, die ILe-

1) Diese Sicht bei Häring, Das Gesetz Christi, Freiburg Ml 270-283
In dieser Richtung argumentiert ine auf Thomas Aquino zurückgehende DPer-
spektive, vgl Er. Wulf und seine Kritik hierauf: LThK Konzil 11 (1967) 253f£f; ZUTX

Funktion der Gelübde als Beseitigung der Hindernisse der Liebe insbes. Thomas
quino, 11-I11 184 d. Eın kräftiger Nachhall Z bei Molinski, Gelübde,

1n : Sacramentum Mundi 11 (1968) 220—224, hier 221 sieht G1E als einen Vor-
gang, 1ın dem der Mensch sich „gHanzZ ott weiht und die großen Hinder-
n]ısse auf dem Weg ZUr Heiligkeit Augenlust, Fleischeslust un: Hoffart des
Lebens einen Damm aufrichtet“ wenn ihnen uch noch den ınn der Celbst-
stabilisierung zuerkennt, liegt doch hier die psychologisch fragwürdige Vor-
stellung VOT, durch die Gelübde würden die spezifisch menschlichen Gefahren
eingedämmt und gebannt (von der exegetischen Sorglosigkeit ın Bezug auf Jo
2,16 nicht reden) Dabei ist uralte Erfahrung Recht gespurt, ber anthropo-
logisch irreführend ausgelegt. Die versuchte Wendung 1Ns Positive ll nicht recht
überzeugen: Kramer, Unwiderrufliche Entscheidungen 1m Leben des Christen,
Paderborn 1974, 285—287; dort berührt die kurzschlüssige Verbindung VO:  } „Ge-
nußstreben“ und ehelicher zw.-alternativ- „ehefreier Lebenstorm“ eigentümlich.
Vgl ders., Entscheidung un Ireue 1m Ordensleben, 1n: Conc (1974) 481—487.

32



bensiorm des Rätelebens „ an sıch un objektiv“ er STEe als das en
1mM La1ıenstande®). Auch die Trage nach dem ENAUCETECN eZU: dieser Zzwel
(sicherliıch zunachst einfach voneiınander verschiedenen) Lebensformen ist
1ler nıcht tellen, WIr handeln also nıcht darüber, ob die Evangelischen
Raäte eine andere, eine alternative oder eine intensivere Spiriıtualität
vorausseizen un! hervorbringen‘*). Es geht uns auch nıcht die KErorte-
rung jener anthropologischen un 1deellen Kntwicklungen, die {[Ur viele
junge Menschen eın en nach den Räten vielfach VO  - vornhereın außer-
halb ihres Gesichtskreises rücken scheinen®). Die Gemeinsame Synode
hat 1ler ın aller Knappheit das Nötige gesagt®).
Mıt diesen rwägungen WIrd vielmehr einfach eın Klärungsbeitrag
Jjener Frage angestrebt, die sich pra  1S' weitherum stellt soll INa.  -

das, Was sıch aktisch 1M Ordenseintritt als ein indender und W1  er
Vorgang vollzieht, ın orm elner Gelübdeablegung tun?

Bel unNnseren rwägungen wıird die ese vorausgesetzt: eine Ireiwiıillige,
Jlebenslange Bındung einzugehen, ist eine reale un zugleich sinnvolle
Möglichkeit Tür den Menschen; el SINd sowohl psychologische‘) un

Hier ist, 1mM Hinblick auf die definierende Äußerung des Tridentinums (DS
noch 1ine weiıtere Reflexion fällig. Die mMIr bekannten Interpretationen dieses
Konzilstextes wirken sämtlich unbefriedigend un hilflos. Mit Bedacht wurde
1mM ext die Alternative ZU Räteleben „Leben 1mM Laienstande”“” genannt un
nicht 1ın der Ehe Denn beides ist nicht identisch un 1ine Identifizierung bedeutete
eine Blickverengung („Laie  4I sein ist nicht zuallererst durch Verheiratetsein kon-
stitulert) un: iıne Fixierung auf das Element „Ehe“
Vgl hierzu meinen Aufsatz: Die „Evangelischen Räte”, Grundprinzip der Son-
derform christlicher Spiritualität? iIn: reiner (Hrsg.), Die Kirche 1m Wandel
der Zeiten. Festgabe für ard. Höffner, Ööln 1971, 659—669; ebenso: Evange-lische Räte, 1nN: Lex PastTheol (1972) 125f.
Klagen hilft hier nicht viel. Das trifft War einen Aspekt unter vielen, ber
bringt nicht weiter (dies Kramer, Entscheidungen 279—282 der uch
einer Bemerkung von F.-J Steinmetz In: GuL 4 J 1976, 66) Eine bloße Indoktrina-
tion mıit überdies celbst auf der theoretischen Ebene unpräzisen „Begründungen“führt ohl kaum zu ' Ergebnissen. Hier cel hingegen auf zahlreiche Arbeiten der
Autoren „Geist un: Leben“ hingewiesen (Fr. Wulf, Sudbrack, F.-J CStein-
metz a.) Vgl uch meinen Versuch: Selbstverleugnung als Lebensfeindschaft?
in: GuL (1976) 21—31

ö) Neben einem durch kommerzielle Werbung verstärkten Fundamentalhedonismus
sind einzelne Phänomene NEeENNECN, die ihrerseits I1LUTL Z eil mıiıt diesem
Hedonismus zusammenhängen: geringere Kinderzahlen, ReifungsschwierigkeitenSOWIle rückläufig soziale und geistige Geltung der Kirche, schlechtes „Image“ der
Orden Vgl Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer ıIn der BR  T Die
Orden un andere pastorale Gemeinschaften Auftrag un: pastorale Dienste
heute, u. dieser Zeitschr. (1975) 135—156, hier („Gründe für die
Krise”).
Vgl Uu. Stenger, Krisen des ehelosen Lebens und deren Überwindung, ın dieser
Zeitschr. (1967) 41—52; ders., Gefährdete Antwort, Freiburg 1962; ders Glaube
1m Werden, Freiburg 1966; Fr. Lenzeder, Personale Reife und Klosterleben. Eine
psychologische Untersuchung Ordensfrauen, Wien 1972
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mehr philosophische un! theologische Aspekte den Themen Freiheit®)
un! Treue®) SOWI1Ee der soziologische Ansatz*!®) berücksichtigt. Zweitens
werden ein1ige theologische runddaten vorausgesetzt, d1ie ZW aal sehr all-

geme1n gehalten Sind, gerade aber den verschiedensten, heute versuch-
ten eutungen des Ordenslebens zugrundeliegen. lerzu gehört die glau-
bige Überzeugung, daß eın en VO.  5 Eınzelnen 1n Gruppen un! (jeme1n-
chaften des Rätestandes sinnvoll ist un! daß sich 1ler die 1r
Tradition nıcht getäus hat**); daß eın solches en 1n einer ann
näher bestimmbaren e1ise) pointiert kirchlich 1ST, a 1SO eın pOSit1V
qualifizierendes Spezifikum hat; daß eine solche Lebensweilse nıcht Aaus der
irchlıchen comMuUunlo herausnımm(7, sondern die ebenden tiefer mi1t

der Kirche verbindet, W as eiNe theologische Aussage mi1t praktischen Kon-

SCQUECNZEINL ist*). Schließlich WIird, W as gar icht vermeidbar ware, eiıne
bestimmte Sıicht des Ordenslebens auch diese Überlegungen m1ıtpragen.
olche Sicht erstreckt sich eiwa auf Kategorien WI1e: Berufung, Sendung,
Charısma, Mitmensch, irche, 1enst, erhältnıs vVon geistlicher Entfal-

tung („Selbstheiligung” un: uwendun. Za Nächsten, geistlicher Valenz

profaner Lebensvorgänge un -erfahrungen Was eine Stellungnahme un:

Ortsbestimmungen ezügli dieser, ema umfassenden un! mitbe-
stimmenden Wirklichkeiten C0r sSEe1 1ler auf einiıge VO  S MT früher
veröffentli  te Aufsätze*® un! autf den Synodentex verwiesen?!*),.

Zur Sicht VO:  3 Freiheit als ermächtigte Selbstverfügung und gerufen ZUTr End-
Freiheit, iın SaMu 11 (1968)gültigkeit entschiedene(r) Liebe“ vgl Rahner,

SchrTh VI (1965) 215—237,05—9585 (hier 98); ders., Theologie der Freiheit, 1n :
sich celbst eın für alle Malbes der Abschnitt über Freiheit als „das Vermögen,

tun'  o „Freiheit als totale Selbstverfügung des Subjektes auf Endgültigkeit hin”,
a.a.0O 221—225

Vgl Kramer, Entscheidungen 21—67/

10) Hier ware twa die gesellschaftliche und kirchensoziologische Bedeutung der Sta-
bilität besonders jener sozialen Rollen bedenken, die intensiv werthaft gesehen
und erlebt werden und die darum nicht eigentlich, schon sozial gesehen un
der Wertstabilität des Ganzen willen, „auf Widerruf“ gelebt werden können.

11) Die Kirchenkonstitution „Lumen gentium” des I1 Vaticanums spricht davon, die
evangelischen äte selen 1 Lehre und Beispiel des Herrn begründet (Nr. 44),
m.a.W. diese Lebensform entspricht den Grundintentionen Jesu.

12) Weder praktisch noch rechtlich noch theologisch ware  D ıne Nivellierung, twa
durch weitgehende Reduzierung der Exemtion, iıne zwingende Folge. Die Konse-
quenzen könnten durchaus ıne etonung des Eigenprofils der Orden
der Vielfalt der Ganzen 1ın der einen Sendung der Kirche willen bedeuten.

13) ußer den bereits genannten Arbeiten vgl 1n dieser Zeitschrift: Lippert,
Erneuerung des Ordenslebens Versuch einer Begriffserklärung,: (1968)
18—25; Müssen Ordensleute sich unterscheiden? Bemerkungen ZU Gelbstver-
ständnis und ZU. Zeugnis des Ordensstandes: (1969) 182—201; Heutige Welt-
erfahrung als christliche Situation un als Aufgabenfeld für die Erneuerung des
Ordenslebens: (1970) 157—169; Spiritualität un Spiritualitäten 1ın den Orden,
ebda 307—321; „Funktion“ un „Dienst“ als mögliche Schlüsselbegriffe für die
Mitwirkung un Selbstdarstellung der Orden auf der Synode (1971) 3—14;
Z U derzeitigen Situation vgl ferner Lippert, Zwischen Umbruch und Gelbst-
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Was die 1mM Folgenden verwendete Argumentationsweise etr geht
1er VO  5 vornhereın Tolgendes: soll eine Deutung der (Gelübde-

ablegun. bel der Profeß erarbeitet werden, die angesichts gegenwärtig
auftretender Verständnis- diesenund Plausibilitätsschwierigkeiten!®)
Schwilierigkeiten Kechnung Lragt el sol1l also icht einfach Bisher1iges
99  TOLZ allem  C6 1ın alsch erstandener '"Treue A Tradition weitergeschleppt
werden. Es soll dieser Versuch, Gegenwärtigem gerecht werden, aber
nicht durch infache Streichung VO  > egebenem, also durch Traditions-
losigkeit, durchgeführt werden.

Es geht a1lsSO eine „Umsetzung“, eiINe Weitertradierung VO.  5 wıIirk-
lıch ultıgem gerade durch „Neuinterpretation“. Es dürifite 1eSs die ATrgu-
mentationsfigur se1n, dl1e, obzwar VO  3 “ Inks als traditionalistisch, VON
„rechts” als modernistisch-unfromm anklagbar, sowohl VO  ; der Erfahrung
als auch VO  5 der Theologie her als die realistische un auch „katholische“
angesprochen werden mMuUu. die irche ist ja die 1n andlung sich urch-
altende un gerade 1ın Anderungen sich 1dentisch bleibende Sozlalform
des Christlı  en mindestens versteht S1Ee sich nach der Ekklesiologie
des Vatikanums mıit seliner grundsätzlichen ejahung VO  b reformier-
barer Identität?*®) theologisch S un! „rein geschichtlich“ ist eın N-
eiliger Befifund (von Identitätsbrüchen 1M auIie ihrer Geschichte) für die
Kirche nıcht erbringen, weiıl S1Ee n ihrem Selbstverständnis und 1eSs
ges  1e ihrer ges  ichtlıiıchen 1dentität) e1inNe solche Wandelbarkeit,
WEeNnN auch gelegentlich Ögernd Oder unwillig, immer bejaht hat

besinnung. Die Orden 1m gegenwartigen Wandel VO  5 Kirche un Gesellschaft, 1:
Herder-Korr. 29 (1975) 346—353; Orden in der heutigen Kirche Befunde, Fol-
gSCIL, Erfordernisse, 1In: 5Signum (1975) 100—103

14) Hierzu: Fr. Wulf V, Severus Bamberg, Die Erwartungen nach der Ge-
meinsamen Synode der Bistümer °J in dieser Zeitschrift (1976) 34—47; 1n einem
Z.. noch nicht vorliegenden ammelban: AT Synode, hrsg. VO  - Emeis d.)
werde ich ine knappe Analyse un pastorale Situierung des Ordensbeschlusses
vorlegen, Zur Sache vgl uch Fr. Wulf, Ordensleben, 1n ° Lex Pastoraltheol.,
362f£.; ders., Theologische Phänomenologie des Ordenslebens, in: MystSal
(Einsiedeln 450—487., Im Synodenbeschluß erscheint für unnseren /7usam-
menhang bes wichtig Abschn Der Grundauftrag, darin insbes.
Die Beobachtung, daß ıne (früher gCcIn akzeptierte) Argumentation „nicht über-
zeugt“”, kann hier nicht näher erläutert werden. Es ist ber ine ın der DPraxis
wirksame Realität. Diese normiert das theologische Denken natürlich nicht ein-
fachhin, ber s1e ist ine Anfrage die Theologie. Denn sind wel Fälle denk-
bar, ın denen ine Nichtakzeption eines theologischen Gedankenganges ıne Neu-
orientierung erzwingt: rühere Argumentationen können sorglos gCeWESECN
sein, weil ohnehin jeder das Beweisende annahm, der ber ine rühere
Begründung War iıne VO mehreren, ” sich“ theologisch möglichen Sehweisen,
die früher auch situationsentsprechend War, 19008 ber nicht mehr ist, IL
Umwertungen, die (für uns hier) Auswirkungen auf die Ordenstheologie haben
(andere, auch kirchenamtliche Einschätzung VO:  ‘ Ehe, Sexualität, „Welt“”, Mit-
menschlichkeit; andere Formen VO:  5 Gotteserfahrungen).

35



Die uUunNnseTrTer edanken wIird sich aufi verschiedene Weise
eine Prüfung gefallen lassen MUSSenN Eis mMmuß siıch zeigen, o die Praxıs,
W1e S1Ee eiıner (Ireiliı schwer faßbaren) „gläubigen Intuition“ entspricht,
sich 1er wiedererkennen ann un! sich verstanden un! ermutigt
ob sich auch handlungsleıitende, untier Umständen auch, verhaltens-
Y1US ormen ergeben*‘), die jedoch e1Ne Vertiefung ermöglichen; ob
die theologische Gedankenführung alSs solche einer Nachprüfung standhält;
schließlich, ob die eutlılgen Schwierigkeiten ezüglı der Gelübdeab-
Jegung wirklich eine rleichterun erfahren, d. W., ob diese edan-
engange heutiges nbehagen wirklich erspuren un! darauf antwortend
einzugehen vermögen?®).
Die eiINnes solchen Versuchs scheıint sich M1r aus

zahlreichen Gesprächen mıiıt Ordensleuten ergeben. Wenn HT Wul{f
VOTLT vielen Jahren qautf Unabgegoltenes 1n der Theologie des Rätelebens
aufmerksam gemacht hat un ema auch den aufgegebenen
Fragen a  9 hat sıch aran anschließen: ın der Zwischenzeit ıcht
allzuviel geändert, W1e dlie Spärli  er der Literatur ZAU ra anzudeu-
ten scheint“®).
Die dieses Au{isatzes sol1l zunachst einige Elemente un!
Anzeichen eıner Problematisierung aufiwelsen (1.)}; anach sollen einige
Gegebenheiten der traditionellen Gelübdelehre uDerda!' werden (2.)
Ans  1eßend werden zunächst einige Bausteine einer Deutung
herbeigebracht (1l un 3.2) ans  1eben wird diese Deuftung gC-
legt (4.), auftf ihre „Vorteile“ un!: Bere  tigung hın überprüfit (5.) Zuletzt
werden einıge Konsequenzen genannt (6.)

16) Das Il Vaticanum kennt offiziell die Kategorie der notwendigen Kirchenreform:
„Lumen gentium” Nr 8!l ebda., Okumenismusdekret „Unitatıs redintegratio”
Nr. 4II 4I J

17) Etwa für Fälle, ın denen die Profe(ß zu Ausdruck eines bloßen, nicht praktisch
lebbaren Wollens und Wünschens würde (vgl unten 6.2)

18) Vgl iıne Reihe VO  j methodologischen Beitragen (u. a VO  } Greinacher un
Müller) 1n : Klostermann Zerfaß (Hrsg.), Praktische Theologie heute,

Würzburg 19755

19) Fr Wulf£ 1n LThK Konzil (LumGent 4—2) 305—311

20) Kramer, Entscheidungen spricht VO:  5 einem „offenen Problem”“ (279), Anm 6 J
geht den Ursachen reilich nicht genügend nach.
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DER EGENWÄRTIGEN SITUATION
] Überblickt INa.  . die gegenwärtige „Bewußtseinslage“ VOonNn Ordensleu-
ten, wird INa.  5 zweiflfellos eine breite ala VO  - theoretischen un! DC-
fühlsmäßigen Einstellungen Z Gelübdeablegung ın der Profeß feststellen
können, SOWweIlt sıch solche Kinstellungen nıcht einer konstatierenden Fest-
stellun überhaupt entziehen. Von einer problemlosen Annahme der
Profeß als einer kultisch bedeutsamen, menschliche Alternativen Wert
übertreffenden el ott bis hin Z erglei mi1t menschlichen In-
timbindungen einerseits bis einer kühlen Indifferenz, die mıiıt „dem
Ganzen“ 1mM Grunde wenig anzufangen we1lß, die ersprechen als ebenso
sinnvoll ansähe, die eine Profeß VOT em bei Ordensklerikern eher als
einNne Durchgangsformalität auf dem Weg ZAUL  — Priesterweihe ansähe, oder
die E1Ne lebenslange Bindung überhaupt mit Mißtrauen oder
sieht, reichen die vlelgestaltigen Einstellungen. ber die 1e
der Positionen signalisiert schon d1ie Problematisierung. enDbDar 1st der
Vorgang un!: die „Institution“ des elu  es aqals eın integriıierender Be-
standteil VO  i Ordensleben nıicht einfach VO  } „SOZzlaler eltung““*), wobei
diese FWFeststellun wohl auft das Ablegen VOIl eiu  en allgemein De=

werden muüßte der Wir  eit „Gelübde“ stehen viele heutige
Menschen OIIienDar ratlos un! ohne Verständnis gegenüber??).
el wird vielfach die Schwierigkeit einer lebenslangen Bindung

empfunden. Das ist S1'  erl auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zi=
nachst sollte INa.  ; nıcht VO  5 „Bindungsunwilligkeit“ sprechen. Von
„Scheu“*3) reden, trifft den Tatbestand dann, WeNnNn damit auch jenes
eigentümliche iıchtkönnen oder ich-nicht-Zutrauen mitgemeınt 1st, das
diesem Wort innewohnt. Bel dem eutigen, oft durchaus brutal NeNNenN-
den Wertpluralismus un -antagon1smus, dem Heranwachsende un! S
gendli  € heute ausgesetzt sind, ist diese ea  10N durchaus Verstian!
ber S1e hemmt NUuU  _ auch die ejahung der Institution des elo0obens
beträchtlich Wo das Gelübde früher als ergender chutz, als e-
stätigung und als e1n Stück Selbstwerdung empfunden werden konnte,
erscheıint 1U vielen als eiıne sakral sanktionierte Ersetzung des eigenen
en nicht enügen testen) NTISsS  USSeSs durch eine Institution Wo sol1-
che Fremdstützung ann gar durch Gesetz gefordert WIrd und 1eSs War
VOL „Renovationis Causam  66 e1m Eıintritt 1n das Ordensleben der Regelfall),
muß annn eın urückschrecken die olge Selin. 1Iso wird das Geloben ent-
weder verdrängt dadurch, daß INa  =) die Pro{ifeß als solche, nıcht die
Lebensweise, ZUuU Formalität hinunterspielt) oder entschärit dadurch,
daß INa  5 zZeitll! Profeßablegungen aneinanderreiht). Daß dennoch eine

21) Ginters, Versprechen und Geloben. Begründungsweisen ihrer sittlichen Ver-
bindlichkeit. Düsseldorf 1973, 75ff

22) Anders Ginters, d. O., 6 7 77£f
23) 50 die Gemeinsame Synode, Or
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lebenslange Bindung möglich, ja sinnvoll ist un bindungslose oder
STEeTiSs widerrufliche Freiheit gerade nicht Selbstwerdung ermöglicht, SOI1-

ern Profillosigkei als Dauerhalfung ührt, wird ZWar, wWwI1e oben g_
sagt, vorausgesetzt, mußte aber ın der Darlegung sehr 1el sorgfältiger
un!' äufiger ]Jjungen Menschen gegenüber Z Sprache kommen. el
ware mehr VO Aspekt des Lebensplans, des Selbstentwurfes 1n

Freiheit, die iıhr Zaiel ommt“*), auszugehen, als VO  e Kategorien W1€e

„Treue“, da Ja 1er dasjenige, W 39as als entfremdend-einengend gefürchtet
WIrd, nochmals wieder ZU. 15  en un religıösen Wert „verdoppelt“
WI1rd: das Element des Sich-Bindens Sehr 1el weiter führen dürifte die
1er einmal wirklich zutreffende anthropologische Parallele VO  5 Ordens-
bindung un! zwischenmenschlichen, tiefen indungen; Jetztitere indungen,
Ww1e S1e VOL em ın der 1e zwischen Mannn und HTrau, ahber auch ın der

uwendung VON Eiltern un! Kindern enthalten SINd, Sind menschliche Be-

reicherungen, die ohne auch (!) einengende Bindung nicht „ZU haben“ SINd.
Bel der Scheu gegenüber der Bindung durch Gelübde handelt sich
a1sS0O eiINe Art anthropologisches Mißverständnis, das allerdings die
daraus resultierenden Hemmnisse nicht weniger real sein 1äaßt

138 Als erschwerend dürifite ann bel eiıner el JjJunger Menschen, gerade
beli den nüchtern enkenden (und er TUr eutıges Ordensleben Wich-
tigen un:! „Willkommenen  “  9 eine Schwierigkeıit hinzukommen, die argu-
mentieren mag „Bindung TOTZ a  em, ja ber eın ersprechen?
Warum eIWwas 9 Besonderes’?“ Hıer andelte sich ann darum, daß
jener Vorgang das Denken m1tpräagt, der allgemeın qals Säkulariısierung
bezeichnen ist An dieser Stelle annn ZW ar nicht näher auf dieses schwierige
un! gern verdrängte ema einge  ge werden. Früheren, VOoNn M1r

genannten Versuchen 1e die Auseinandersetzung mi1t ihm Grunde
Sehr wahrscheinlich hat Schillebeeckx mit seiner Sicht der Auswirkung
auf das Ordensleben 1imMMer noch Recht*°) Der Einwand beruht daratut,
daß doch aktisch e1ım 1NIır1ı ın einen en ein zwischenmenschlich
relevanter Vorgang, verbunden mit indungen un Rechten des Einzel-
Nnen un der Gemeins  aftt diesem gegenüber, stattfinde; daß 1eSs Natiurıd
beli einem Vorgang, der mich einer relig1Öös motivierten Gemeinschaft
ın Beziehung bringt, relig1ös relevant sel; mehr noch daß es entschel-

24) Es darf nicht vergessecn werden, dafß sich für den Christen, VO:  - der Kategorie
„Berufung“ (zum Glauben, ZU Heil, ın die Kirche, einem bestimmten Charis-
ma) her um ein personal antwortendes Gelbstentwerfen handelt; doch wird da-
durch der Vorgang von Lebensplan und Gelbstentwurf modifiziert und dies durch-
aus iın Analogie konkret-menschlichen Erfahrungen und „Gerufensein“” durch
Andere), ber wird nicht verfremdend aufgehoben. Die Aussage des Thomas

4), der Gelobende habe celbst den „Nutzen“* des Gelobens, geht,
wWenll auch in anderer Sprache, iın die xyleiche Richtung (zu dieser Gtelle vgl ınten
Anm. 31)

25) Schillebeeckx, Das Ordensleben ın der Auseinandersetzung mit dem uelml

Menschen- un! Gottesbild, in dieser Zeitschr. (1968) 105—134
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en menschliche Tun als solch menschliches Handeln relig1ös relevant
sel, un! War entsprechend selner menschlichen Bedeutsamkeit; daß
aber gerade darum nıcht einzusehen sel, 1U 1ler noch zusätzlıch
eine „PrOoM1SS10 De1 Tacta“ stattiinden solle, die eigens als Kultakt be-
zeichnet, 10 sakralisiert WI1rd, ın der INa.  _3 EeLWAaSsS VONl sich oder nach
NECUeEeÄeIeN Deutungen Ssıch selbst) „dem profanen Gebrauch entziehe“ un!

eiıner akralperson werde. er Deutungsversuch wird sich mıit
diesem Eınwand ernsthaft auseinanderzusetzen en
124 Vor em VON dilesen Eıiınwänden her dürite die Problematisierung der
Gelübde erklären seın. Wır meinen also 1er nıcht die Gründe, die
einer drastischen ückläufigkeit der Bewerberzahlen fUÜr das Ordens-
en geführt aben, sondern die Gründe, ernsthafit KEıntrittswillıge
Orl Hemmungen angesichts der Pro{feß, VOT em der „ew1igen Profe
empfinden. Das überraschende un! auffällige Interesse, das gerade bel
jungen Ordensirauen die Möglichkeit für sich beanspruchen konnte, daß
NU. für die zeitlichen Bindungen zwischen (zeitlichen) „Versprechen“
oder 99  elübden“ gewählt werden kann, 1äßt sich 1Ur erklären. Die
anderswo, auch ın Sachkapiteln auitauchende Ratlosigkeit darüber, ob un!
W1e „man  66 NU: VO  g der Wahlmöglichkeit Gebrauch machen solle,
äaßt überdies darauf 1eßen, daß INa auch 1n den leitenden Gremien
der en vielfach das nbehagen der Jungen weiß, sich aber ber
die Situation und Zr ber den inneren Unterschied VO  5 zeitlichen Ge-
lübden oder Versprechen) niıcht recht klar ist.

IL EINIGE DER TTRADI  EL LEHRE
GELÜBDEN UND ORDEN.  ÜBDEN

Zn Das Gelübde gilt allgemein be1 den Autoren*®) als eın Vorgang, der
sachlich knapp eben S W1e meist gesehen WI1Trd, VO Kirchenrech
schrieben wird: als eın überlegtes und Ireiwilliges ersprechen ott
ın ezZzu auf eın ittlich Besseres un! Mögliches „Innerha  € dieser

26) Außer den bisher genannten Arbeiten vgl noch: Aertnys Damen
Visser, Theologia moralis, Rom- Iurin 196818 I1 73—84; arıng, Das Gesetz

Christi, Freiburg 11 270—283; Dümpelmann, Gelübde. Il Moraltheolo-
gisch, 1n: LThK (1960) Groß, Gelübde. In der Schrift, ebda., 640;

Piazzano, Vota religiosa, in Palazzini, Dictionarium morale et cCanonicum,
Rom 1968 724—728; Palazzini, votum, ebda., 728—732; Hossi Val-
secchi (Hrsg.), Dizionario enciclopedico di teologia morale, KRom dort bei

Tettamanzi, Culto 204f£ ; Hörmann, Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck
1969, 452—462 (Gelübde); Molinski, Gelübde, 1n : SaMu I1 (1968) 220—224;
weitere Lit.-Angaben bei Kirchberg, De voti natura, obligatione, honestate,
ünster 1897, Sff; Sejourne, Voeu, i1n: TAhC (1950) 2—3

2 7) ( Cd  a} 1307 8  S Promissio deliberata libera Deo facta de bono possibili et
meliori; vgl Hörmann, a 8705 453 ist eın aus freien Gtücken ott BC-
machtes Versprechen, durch das sich der Mensch in irgendeiner Hinsicht auf die
Verwirklichung eines sittlichen Wertes stärker verpflichtet SI  n Thomas spricht
ıIn I1-I1 von „gquaedam promissio” sSonst von „promissio”.
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Sicht g1ibt verschiedene Meinungen darüber, W as untier dem ittlich
esseren verstehen se1“®) un ob auch Pflichtgemäßes Gegenstand
des elobens se1n könne, W as> Härıng als „heute fast allgemeın verire-
tene Auffassung“ bezeichnet*?) ema. der Definition un! miıt achlicher

Folgerichtigkeit meıint Ginters ZU. allgemeinen Begriffsinhalt VOMN „Ge-
übde“ ferner, daß alle emen der Definition ber das „ProM1SS10 Deo

facta“ hinaus eigentlich schon 1m Bestandteıil „Versprechen“ mitgegeben
SINd; S1Ee „dienen ohl NUur der Verdeutlichung®®).“” Die besondere edeu-

LUung VO  5 „Versprechen“ gegenüber Gott, insofern Versprechen ja das Ver-

sichern eiınes utes einem Anderen gegenüber meınt, un! insofern ott

VOonNn uns nıichts braucht**), begründet ann einerselts ın der eben doch

analogen, wenn auch parte subiecti zutreiffenden, also nicht verfälschen-

'Ta äßt sich die allgemeine Umschreibung: etwas,28) Zum Begriff des „sittlich Besseren
das „nicht etwas Besseres verhindert“ (Hörmann, d, d. 458), „quod malus bonum
11OIN impediat, quod scilicet cit SUl Opposito melius (Palazzini, a. Q 730) ein-

61e ist ber 1ın wel Richtungen hin interpretierbar; iıne Erklä-deutig bejahen; besser relativ den kon-
rung, die die Konkretheit des Handelnden anzielt:
kreten Umständen“ (Dümpelmann, al 641); „gut und besser sind dabei nach

den bestimmen (für einen kannden konkreten Gegebenheiten des Geloben
die Ehelosigkeit das Bessere se1n, für einen anderen das Heiraten”): öÖrmann,

a.a.QO 458) Diese Sicht halte ich für besser als die objektivierende Deutung
(Palaz-

” Gl  @ Opposito melius (ita melius est virginıtas qU am matrimonium)
1nı d d. 730) eitere Deutungen bei Ginters, 30, Anm.

d A, „Eine ohnehin gebotene Sache kann29) Vgl arıng, aı —& UZ Ginters,
uch durch Gelübde versprochen werden Ein solches Gelübde hätte den Sinn,
das gebotene Verhalten ausdrücklich ın die Gottesverehrung einzubeziehen und

458) ESs ist darauf hin-die Bereitschaft ihr bestärken“ (Hörmann,
zuweilsen, da{fs ın dieser Äußerung ıne bedeutsame sachliche Voraussetzung für
NSser«c, weiıiter unten vertretene Deutung des Gelübdes liegt eht 190828  > davon
‚US, daß eın Ordenseintritt die Antwort auf einen nach Altfons LiguorI1,

Häring) verpflichtenden Ruf Gottes diesen konkret Gerutfenen ist, dann ist

das Geloben des subjektiv-individuell Verpflichtenden, wıe Hörmann sieht,
eigentlich N:  ‚u das, wWas WITr mit unserer Deutung meıinen. Vgl hierzu noch
Anm.

80) Vgl Ginters,
81) „Selbstverständlich kann ott durch Gelübde ebensowenig gewinnen wıe

durch sonstige UÜbungen der Gottesverehrung, WITFr ber werden fester den
sittlichen Wert und oa  ber ihn ott gebunden“ (Sperrung VOo  5 mir, Hör-
IMNan A A, 453) Höchst bedeutsam scheint mMIr ın diesem Zusammenhang, wWas

Thomas, 11-I1 d, ausführt. Er meınt, WIT versprechen ott etwas) nicht
seines, sondern unseTeS Nutzens willen. GSo ist das Gelübde nicht auf seinen
utzen ausgerichtet, denn hat uns nicht nötig, sondern auf unseren utzen.
Dieser esteht in der Stabilisierung des eigenen Entschlusses ın ezug auf das-
jenige, das tun gut ist. Darum empfehle S1' geloben („Sed promissionem

ita etiamDeo facimus nonNn propter 1US utilitatem, sed propter nostiram.

promi1ss10 qua Deo aliquid vovemus, q(0)  - cedit 1US utilitatem, quı1 nobis
certificari 110  - indiget; sed ad utilitatem nostram, inquantum vovendo volunta-
tem nostram immobiliter firmamus ad id quod expedit facere. Et ideo
expediens est vovere.“
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den, Verwendun VO  5 „Versprechen“ den Unterschied ZU Versprechen
1mM gewÖöhnlı  en Sinn; enn 1m Gelübde versichern WI1TLr ott nıcht eine
ünftige uwendun: VOINl eiwas Tür ih Gutem Anderseıits begründet
dieser nterschied den harakter des eiIu  es als e1ines Aktes der Got-
tesverehrung, insofern der ensch 1M Gelübde dlie GOö  eit Gottes
zustimmend dadurch ZU AÄAusdruck bringt, da ı1ıhm entweder eLWwas
VOINl sich oder, W1e NeUeTeEe Autoren zutreffend betonen?*), sıch selbst
wendet un! „übereignet“®3), Miıt der estimmung als „Versprechen en-=
ber Gott“ ist damıt auch jene Problematik gegeben, die 1mM Verpflich-
tungscharakter VONN ersprechen überhaupt ieg Hierzu hat Ginters
einige Ausführungen gemacht, die e1inNne Bes  reibung des eiu  es qals
„gewissermaßen ein(es) Gesetzf(es), das der Mensch sıch selbst auferlegt“®%*),
sehr problematisch erscheinen lassen®°).
DD ZUTr klassischen Definition sSind 1aRD aber einige T1IUS Anmerkungen

machen, enn ın einer e1. VO  ; Gesichtspunkten erscheıint S1e unbe-
friedigend oder ungenNau. So erscheiıint In systematischen Darstellungen
die 15 bzw. religionsgeschichtliche es! der Institution (e-

sehr unbefriedigen Se1IN. 1Ne hermeneutische Besinnung darat
ob un wiewelt atl un! religionsphänomenologische Daten SE
normierend se1n können, findet praktis nıcht STa un! W1e sich 1ın
einem spezifisch christlichen Verständnis VO  ; Heilıg un:! Profan solche
außer-ntl ussagen eiwa korriglert sehen müßten, wird nicht genügen
bedacht®®). Es wird recht schnell darüber hinweggegangen, woher INaA.  -

WI1SSe, daß ott Gelübde „annımmt“ un W annn 1eSs tue®”). Auch die
recht schwierige rage, mit welcher Bere  tigung die irche VOIN elüb-
den lösen kann, hat ZW ar verschiedenen Theorien geführt®®), jedoch
ohl aum eine befriedigende LOösung gefunden?®*®). Ebensowenig scheint

82) Zum Gedanken der Selbstübergabe Tettamanzi, O> ZUS: Häring
38) Zum Aspekt der consacratıo vgl Groß, in 640; Piazzano, 724; ettamanzI,

205 („la persona 61 COME persona/come tutto/a Dio 1n n di cul-
t0”) a Molinski DE

84) Molinski 220
85) Ginters 89—95; ahnlich kritisch, Recht Kramer
36) Beispiel für ungenügende biblische Fundierung scheinen mMIr die ntl Zeilen bei

Groß, sein, der der schlichte inwels bei Molinski Z IN regelt
auch schon das Kommutationswesen“”).

87) „Daß ott unter entsprechenden Voraussetzungen eın solches Versprechen -
nımmt, ergibt sich aus der Billigung des Gelübdes ın der Hl Schrift“ (Hörmann,
453)

88) Beschreibung bei Ginters 174—179 egen die „Erlafßtheorie“ wendet sich neben
Ginters auch Kramer, Concilium, ohl mit Recht.

39) Allerdings scheint mMIr die rage offen sein, ob die Feststellungstheorie vgl
Lederer, Der Dispensbegriff des kanonischen Rechts, München ausreicht.

Nach dieser trifft die Kirche 1n ihren Autoritätstragern ıne nicht rechtsgestaltende,
sondern rechtsfeststellende Entscheidung, keine konstitutive Entpflichtung, „sondern
deklarative Feststellung, daß die Verpflichtung bestehen aufgehört hat, weil
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M1r d1ie Grenzziehung gegenüber dem Versprechenseid reile  jiert sSeın

der ]a, anders als Absichtserklärun: und ersprechen, auch als Kultakt,
Akt der Gottesverehrung bezeichnet WITF'! glaube, Man annn

bereıts Jetz 1mM 1C| aut die aufgezählten ffenen Fragen daß die
1ın referlerte, geläufige Deflfinıtion mindestens nicht qalle legıtimen
aten der theologischen Reiflex1ion un der geläufigen (und VO. MIr

durchaus als OCUS theologicus eingeschätzten) irchlichen PraxI1ıs däquat
erfassen annn Dies ware somıi1t eine ZW al brauchbare, aber nicht 1n jeder
Hinsicht gültige Definition VOonNn Gelübde 1mM allgemeinen Inn. Dazu

O, daß diese Definition das epochaltypische nbehagen, wWw1e a

13 skizziert wurde, unbeachtet 1äßt; 1eS WarLr olange nicht 1U eın

Hindernıis, sondern überhaupt nicht anders möglich, als es den

Säkularısierungsvorgang nicht gab 1eser aber wIird auch ın kirchen-
amtlichen Dokumenten*®) als nıcht 1Ur negatıv, sondern ambivalent und,
VOL a  em, als gegeben, bezeichnet. amı ist die Verpflichtung gegeben,
die theologische Reflex1ion ber die Definition VON Handbüchern un! e
hinaus weiterzuführen.

Z S Was die Ordensgelübde etr;ı werden S1e VOI den Auftforen, völlig
Recht, ıbagl größeren Zusammenhang der Institution Gelübde gesehen

Als ihr 1rektier Gegenstand inha  icher ATT werden die TEel klassischen
KRate aufgezählt, wobel allerdings selten aut deren nneren usam-

sein Gegenstand gelübdeuntauglich geworden ist der weil vermutet werden
muß, der Gelobende habe nicht den Willen gehabt, sich uch für diesen Fall
binden“ vgl Ginters 178) Nun kann War diese Theorie Zzut die allgemeine
moraltheologische Auffassung erklären, dafß durch Dispenserteilung der Dispen-
sierte nicht moralisch 1PSO facto Jegitimiert ist. Aber es bleiben Fragen: WarFTt

wird der Gegenstand einer Ordensprofeß durch twa einmaliges Zuwiderhandeln
unrettbar „gelübdeuntauglich”? Wie vertragt sich damit die Prax1is der alten

Orden bezüglich der Wiederaufnahme? Kann 190828  3 unterstellen, der Gelobende
habe nicht den Willen gehabt, sich uch für bestimmte Fälle binden? Wäre
dann nicht die Profeß 1m Kern getroffen un: ungültig, weil G61€e Ja gerade nicht
Ur bestimmte Situationen 1Ns Auge faßt, sondern ine lebenslange Bindung meınt,

aber, auf alle möglichen Situationen hin? omm 1a  - Iso mit einer solchen
Deutung bei der heutigen gehäuften Dispensprax1s hne K ünstelei durch? Wäre
nicht manches besser erklärbar, wenn 1119  - VO  3 der unten vertretenen Sicht und
Betonung der annehmenden Gemeinschaft (und der Kirche) her dann uch
diesen ıne Art „Lösungsvollmacht“ zuerkennte? Dies sagte dann immer noch
nichts darüber auS, ob die Dispens moralisch erlaubterweise erbeten wird und ent-

spräche auch her dem
lichen Aktes?

SONst gebrauchten 1nnn VO  } „Dispens” als eines hoheit-

40) Das Schreiben Pauls VI „Evangelii nuntiandi”“ verwendet nach Wortgebrauch,
Deutung und Bewertung (7) die euerTe Unterscheidung 1n 1ne (ambivalente,
sich Positives enthaltende) Säkularisierung un deren mißverstandene, die Irans-
zendenz aussperrende Ideologisierung, den Säkularismus: a.a. O Nr. Leider
bringt die deutsche Übersetzung AauUs dem Vatikan völlig irreführend SIa dessen
das ortpaar „Säkularisierung 1 weiteren S5inn  E,  F M eigentlichen L  Sinn  J letzte-
165 für GSäkularismus.
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menhang untereinander noch auf deren Gemeinschafts- un Kirchenbezug,
noch auft deren iINNere Hinordnung Z einfach ın Sse1inNner l1genar VOTaUS-

gesetzten) Akt des elobens reile  1ert WIrd Ansaätze SINd be1 einzelnen
Autforen gegeben Ordensprofe. sSel immer aut Kıirche bezogen“*), aller-
In pr1mär autf den aps Gelübde wird nıiıcht als isoliertfe Sachle1-
stung gesehen, Ssondern als USCTUC!| der Selbsthingabe*®), allerdings pr1-
Mar qaut dlie verika gemeınte unmittelbare Hingabe Gott**) Ungeklärt
erscheint auch die 1M Anschluß das Il Vaticanum allgemeın vertretene

des Zusammenhanges mi1t aulie un! „Taufgelübde”. Die Ordens-
profeß wird als dessen Aktulerung, Entfaltung, Vertiefung gesehen, unfier-
cheidet den Ordenschristen einerseits VO getaufiten alen, anderseılts
soll nıcht einfach eın ußerliches Neues AL auie hinzukommen. Hier
fehlen offensich  ich noch die systematischen Kategorien {Uur das we1lliel-
10s richtig Gemeinte.

Nun haäatte sich jede theologische emühun zunächst iragen w1e hän-
gen die Trel nich immer formulierten, aber OIfenDar e1n Umiassen-
des, Größeres, adäquat umschreibenden) Einzelgelübde zusammen? Herner
W1e ist der iNNeTre eZzu dessen, W as 1ın diesen Tel eiu  en ”per modum
unius“ Haltungen inhaltlich gelobt WIrd, Z Gemeins  , der INa  ;

durch die legung dieser Gelübde beitritt? Schließlich welche Hinord-
Nnung bZw. Angemessenheıit besteht zwischen der ausgesprochenen Bereıt-
schaft, diese Haltungen (ın dieser Gemeinscha{it?) eben, einerselts, un

41) „Licet voto per dirigatur directe Deo, tamen hoc fit per Ecclesiam et mediante
incorporatione alicui Religioni, ordinarie CTSO simul procedunt ita tamen, ut
vota sola, S1INe incorporatione 110  - admittantur, incorporatio eTO0 SINe votis QqUan-

COIMN-doque datur exceptione et V1 specialis legis” (Piazzano 725) „SCHMLPDCI
formiter ad regulam et constitutiones instituti 1n qUuUO qu1s professionem emisit“
(a A, 726)

42) „Verbum ‚Ecclesia’ (quae legitimo Superiori ecclesiastico nomine Ecclesiae CpP-
antur), Cd  - 1308, «> 4, 61 quaestio est de votis religiosis significat 15su directo

Pontificem; agıtur nım de votis publicis pPTOoO universali Ecclesia 1ın Codice
1Uris Canonicı Pontifice ordinatis”“ (Piazzano 724)

48) ettamanzi 204; Häring, O.;: Kramer, bes 77
44) Es ist allerdings bemerkenswert, wI1e Kramer die Kategorie der „religiösen Celbst-

bestimmung 1m Gelübde“ fast ausschließlich vertikal, auf den unmıiıt-
telbaren Gottesbezug wendet. So wird das Gelübde Z religiösen Ausdruckshand-
lung für 1ine unmittelbare und nicht vermittelte Gottzuwendung. Dies scheint
mM1r TOLZ der beabsichtigten Einbeziehung, 278, der Fall sein: „Dankbarkeit
gegenüber dem erfahrenen ott und sein Lob drängen in den Ausdruck, der
viele Möglichkeiten un! Formen hat Gebet, kultische Handlung (sic!), sittliche
Haltung und Verkündigung des Erfahrenen finden zusammengefaßt einen beson-
ders hohen Ausdruck iın der Selbstübergabe Gott, indem 1908028  - sich ihm weiht“

are  N hier mehr Vonmn einer inneren Zuordnung VO:  a} Gottgehörigkeit durch
Enteignetsein für ih: und in seiner Sendung, Dienst, in den Blick gekommen,
wäre ine umfassende Deutung des Gelobens möglich geWESECN, rwagungen twa
H.- V, Balthasars hätten die beschriebenen Blickverengungen verhindern können.

43



dem Akt des elobens, der Prom1Sss10 Deo facta, anderseits*)? Eis sSe1l schon
jetzt dlie Vermutung gewagt ın dem Maße als e1INe Erhellung dieser Za
sammenhänge gelingt, dürifite nicht Wa eutlicher werden, W 3as die ble-
gung einer Profeß mıit eiIu  en eigentlich me1n(, sondern damıt WwWAare
auch mıindestens e1iın Teıl eutiger Verständnisschwierigkeiten bgefan-
gen Darum sollen die Lolgenden Überlegungen, wenn auch 1ın skizzen—hafter Üürze, ın diese Richtung gehen

L11 THEOLOGISCHEN DEUTUNG

31 kın erster Ansatz WwWare 1ın einer theologisch gültigen un:! zugleich
heutigen enkformen Rechnung tragenden Sıcht dessen suchen, W as

WI1ITr den aCLIUS religi0on1s, SENAUET: den ausdrückli religiösen Akt nNnennen

Denn nach der Tradition handelt sich eım Gelübde einen solchen,
ausdrücklı relig1ösen Akt Nun liegen hlerzu einige sehr hilfreiche
Äußerungen vor*6).
Die TDelten VO  5 Edward Schillebeeckx un arl Rahner ZU

inneren Verhältnis zwischen „Heilig un! Profan“#47) werden nıicht T
einiıgen Daten VO  5 Schrift, Konzil, Religionsphänomenologie un moder-
IC} ar positiven Inn sakularem Denken gerecht, die sich SONS schwer-
lıch mı1ıteinander vereinbaren lassen. S1e ermöglichen darüber hinaus auch
e1INe durchlaufende, auf einander bezogene Deutung VO  5 Heıilsplan ottes,
ırche ın der Welt, dem ausdrücklich relig1ösen Akt 1m allgemeinen, dem
€  eLl, dem Sakrament un! ebenfalls VO  - (Eid und) Gelübde

45) Es läßt sich nicht übersehen: die Formel „Gelübde der andere heilige Bindun-
gcnh ın LumGent (II aut lia ligamina, votis proprla 611 ratione
assimilata”) und die Bestimmungen VO  3 „Renovationis Causam -“ Nr. über die
Wahlmöglichkeit zwischen zeitlichen Gelübden der Versprechen hat, RenCaus
Nr. 6I die Gelübde besser eingeschätzt werden, die Frage, die hier ansteht,
verschärft. Vgl Pfab, Zeitgemäfße Erneuerung der Ausbildung ZU Ordens-
leben, Freiburg 1969, 26ff.

46) Schillebeeckx, Die Kirche, „Sakrament der Welt“, 1n : Gott-Kirche-Welt, Mainz
1970, 263—269; 1  e Die Kirche, „sacramentum uniıtatis für die N Welt‘
iın Barauna (Hrsg.), De Ecclesia II Freiburg 1966, 0—52; Rahner, Überle-
gungen A0 personalen Vollzug des sakramentalen Geschehens, 1In: (SIrlL (1970)
282—301 (auch SchrTh Xl 197 405—429), bes den Abschnitt „Kirche als Grund-
sakrament des Heiles 1n der Welt „GuL 297$ (SchrTh 424{ff£); Semmelroth, Die
Kirche als Sakrament des Heils, 1In: MystSal (1972) 308—356; Schmitz, Kirche
für die Welt; Zum Verständnis der Kirche und ihres Dienstes heute, in: TrTheol
Zeitsch (1971) 339—359

47) Schillebeeckx, Kirche und Welt Zur Bedeutung VO'  _ „Schema 13° des Vatica-
ILU: IL, Metz (Hrsg.), Weltverständnis 1 Glauben, Mainz 1965, 127—142;
ders., Weltlicher ult und kirchliche Liturgie, ın ott Die Zukunft des Men-
schen, Mainz 1969, beide Aufsätze sind VO  5 großer Tragweite. Vgl
noch: Kl Hemmerle, as Heilige, in 5acrMu I1 (1968) 576—582.
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O Das Heilige ist ann nıcht dasjenige 1M menschlichen eben, worıin
sich als eiligem Ort, eiliger Zeıt, eiligen Personen) die Präsenz Gottes
erweıst, die außerhal des eiligen abwesend Ware. 1elmenr ist das
Heilige die iıchtbar aufbrechende, ofifenbar werdende, erfahrene egen-
wart des eiligen Gottes, der immer schon, überall, grundsätzlich mi1t S@1-
MEr liebenden Nal gegenwärtig ist. Darum auch WIrd 1n Erfahrungen
des eılıgen ıcht eine Beziehung erstmals hergestellt, sondern die schon
schöpferisch egebene Bezlehung WIrd bewußt, ausdrücklich; S1e tut sıch
ın Zeilchen un! Worten kund Gerade aber wIrd S1e für Menschen,
die WITLr SiNd, a1lsSoO für Leib-Geist-Wesen erst „Wirk-lich“, lebbar, 1ın
derun des eiligen erreicht uNs dieses 1ın einer Nne  — aren Inten-
S1La ber eben aqals die gegenwartige nade, die verborgen 1limMMer schon
da ist. 1e INa  5 aut einige, WI1e N scheint, entscheidende Aussagen des
N annn erg1bt sıch hieraus zwelerle!l: einmal WIrd der menschenireund-
iche ott Z 'Tıt 3,0) NU nıcht einfachhin „WI1e iIrüher“ ın den
gewohnten Kategorien der Heiligkeitserfahrung egegnen, sondern aut
e1INe (1m Menschen Jesus zentrierte) enschliche, personale W else. Die
Kategorie des evıtls: Unreinen WIrd abgeschafft un personalisıert: 1Ur
die un trennt VO  ) Gott, SONS nıchts (Mk (,14—23) iıcht eın eiliger
Berg (Garlzim, 10N ist der „Fundort“ Gottes, sondern die Verehrung
1m „Geıist“ (dn 1mM Geist esu un: ın der „ Wahrheit“ (d.h johanneisch, der
Wahrheit, die T1ISTUS st) JO Wolgerichtig annn (Jo 2,19{iT) der Le1ib
Jesu, seine erson, als der eue Tempel bezeichnet werden; folglich
wird 1M Anschluß Jesus die Gemeinde Z Tempel des Geistes
(1 Kor d 161) aus lebendigen Steinen (1 Pt 3,0) Kein under, daß 1ın
solcher Sicht Kategorien des elligen WEr der Sabbat) Snr den Menschen
da SiINd“ un! nıcht umgekehrt, weıl der Menschensohn Herr darüber ist
(Mk 2,23—28); daß eım 'Tod Jesu der Vorhang 1m Tempel zerreıßt (Mt

Zum anderen aber WwIrd der „Bereich“ der Gottesbegegnung DIE-
weıtet aut das gesamte eben, WeNnNn 1Ur AIn Christus“ ist lın Bruder
egegnen WITr dem Herrn (Mt 29), WI1Ir selbst Sind Sanz die NUu mögliche
Opfergabe (vgl Röm 22i Pt 2.9)) durch T1STLUS Das en WIrd
1U Z0E Akt der Gottesverehrung. Erfahrungen, Zeichen, Worte un
Gesten, die WITL gemeilinhın als „Akte der Gottesverehrung“ bezeichnen,
Siınd NUu  ® die enthüllenden Zeichen der immer schon ın ganzer Breite der
(empirisch genannten) Profanität erIolgenden Gottbegegnungen.
3.3 Ist diese Sicht VO.  5 „Heilig-Profan“ un! dem, W ads WI1IT neutestamentlich
Gottesverehrung NneNNEN, angeNnNoMMeEenN, Was das Jl Vaticanum 1n bemer-
kenswerter Weise getan hat*9), WI1rd NU deutlich, Was irche, ebet,
relig1öser Akt un! Gelübde „be-deuten“ und damıit eben, indem S1e
siıch verleiblichen und lebbar, VOllzıe  ar werden, auch „bewirken“‘).
48) Vgl den sehr wichtigen ext LumGent Nr
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Die Kirche ist annn die gestaltgewordene Präasenz Gottes ın einer Mensch-
he1t, ın der Ott überall mi1t selinem chöpfertum, seiner Liebe un seinem
eil wirkt Das ist (1n Dank, Lob, Bıtte, eue W ort, Zeichen un
est gewordener Glaube daran, daß ott die Wir'  e1lt unseTeS Lebens
1lm mer ist 1lle „religıösen Akte“ sind die glaubende Verlautbarung
jener 1eIie des enschlichen, die diesem selbst gehört; die SsSe1ıne

un! selinen etzten 1nnn ausmacht; die aber ohne solche verlautba-
rende Verleiblichun icht NUr anonNnyIn, sondern eben darum auch unvoll-

bliebe Dies gilt z {Ür den Eid, insofern der wörende seıne

Wahrhe1itsaussage 117 Bewußtsein dessen macht, daß ott der Jetzte,
sinnstiftende, aber auch fordernde TUnN! en Eirkennens un Sagens VO  (

anrneı 1st. Dies gilt ”annn IUr das Gelübde, insofern der elobende
seıne Zusicherung künftigen Verhaltens ausdrücklic! ın jenen Zusammen-

hang VOIl Vertrauen ın die Möglichkeit des Geplanten, VO  5 dessen 1NN-

haftigkeit un eiztier Bedeutung hineinstellt, iM

Zusammmenhang au sspr1CHC: Der Zusammenhang, der da aus-
gesprochen WI1rd, ware eım Versprechen ohne dieses Aus-Sprechen „ an
sich“ auch gegeben ber W1e bel den übrigen AÄußerungen des SONS

Verborgenen auch 1ın bestimmten, WI' Situationen ist mensch-
lich voller, intens1ver, sprechen, STa 1mM Unausdrücklichen verbleiben;
ist Mens intens1ver, schwören, STA behaupten; ist mensch-
lich intensiver, geloben, STa versprechen.
3.4 Solcher Sicht liegen einige anthropologische rwagungen Grunde,
die 1ler aber nicht näher ausgeführt werden brauchen Einmal wird
Eigenart un! orm menschlichen prechens, besonders des engaglerten
(„performativen‘) prechens 1n solche Überlegungen einbezogen*®). Spre-
chen ist fast immMmMer mehr als bloßes Registrieren VO  i enk- oder Wollens-
vorgängen. Be1l bewirkendem en ist 1eS sicher der Fall

Verstärkend, wenn auch VOon anderem rsp her, 1e den sk1izzierten

theologischen rwägungen eiıne bestimmte Au{ffassung VONn Symbol
Grunde („Realsymbol”), das schon mens! die Voraussetizung un!

gleichzeiti. Veranschaulichung des theologischen Redens VO  . wirksamem
FUn VO  a der Wichtigkeit des Ausdrücklichmachens, des „Sakramentalen“
1mMm weıten ınn bildet ZuUu solchen organgen (natürlich nıicht als akra-
mente) ware auch der Vorgang einer Ordensprofe zahlen auch
1er wird DL ı1n seıne 1e hineln deutlich gemacht,
W as 1er „geschieht“.
3,5 Von solcher Sicht des ussprechens un selıner Bedeufung her (noch-
mals un! promiSss1o, se Deo facta) ergeben sich allerdings 7wel

49) Man schwört nicht, ott ehren. Die soziale Sinnrichtung des Eides ist die
verstärkte Wahrheitsaussage bzw. Entschlußkundgabe als echt gemeinter Ent-
schluß für die Zukunft (promissorischer Eid)
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Folgerungen. Einmal ollten solche, bis ns Letzte ausschöpfenden kte
wıe Elde, Gelübde, nıcht gehäuft werden. Auch die worthaite AÄAusdrück-
ichkeıit des aubens kennt ]a, un sollte Lun, tuIunNgen Intens1ıtät.
ESs ware absurd, wuürde jemand die Intensität seines aubens 1301 weniıgen
Stoßgebeten un gehäuftem Sakramentenempfang oder vervielfachten,
felerlichen Liturgien ausdrücken wollen Das umgekehrte entspricht den
Intensitätsgraden VON menschlicher Wachheit, ewußtheit menschlicher
Erfahrungen un! Kındringlichkeit des „In-Worte-Fassens“ 1mM Glauben

dlie etzten Zusammenhänge VO  ; 1lledem SO WIrd sinnvoller Weise
auch viele Absprachen, weniger orm|l!ı:' ersprechen, wenige usdrück-
iıche Gelübde 1ın eiınem Menschenleben e  en 1ne zweiıte Folgerung
WwWare ziehen: WEeNnNn das Geloben die ausdrückliche worthafite und-
gabe dessen 1St, W 39aS ın einem verantworteten Vorsatz IIN Plan {Ur kün{i-
1ges Handeln immer schon, un! ZWar unentrinnbar gegeben ist daß 1eSs
nämlich ‚VOL OM es  Ie ann ist VO  } ler AUusSs e1Ne 1el innıgere
Beziehung zwıschen dem des elobens des Verlautbarens die-
SCr mMI1r bewußten etzten Beanspruchung VOLI un durch o un! dem

des eiIu  es (dem, W as ich MI1r AZOT Oßer un: 1M ausdrücklichen
1C. auft ihn) vornehme, möglıch, aber auch gefordert. In dieser Sicht
hatte chlechthin keinen Sinn, EeELWAaSsS geloben, einfach, g_
loben un! ott ehren: 1eSs hat die Moraltheologie auch immer
gesehen, weil S1e bestimmte Bedingungen ber Erlau  eit, Gültigkeit,
Lösbarkeit auch VO. Inhalt des eiu  es her auistellte Anders ewendet:
das Geloben bekommt selnen Wn erst 1 Zusammen VO verlautbarenden
Blick aut ott als dem TUN un errn meines sinnvollen andelns und
dem Sa  en Inhalt dieses andelns selbst

50) Die Ausführungen bei Ginters sind hier hilfreich (37—54) Dafß Ginters die inne-
ren, privaten Gelübde ausklammert (37, Anm 4  J 5 J Jal 8 / 179), ist für uns nicht
erheblich, weil Thema die Öffentlichen Gelübde sind un: für diese ander-
seits nicht LLULT Ginters Ansatz als Deutungshilfe einbezogen wird. Zum Symbol
vgl Rahner, Überlegungen 422£ „Das Realsymbol ist 1n der Einheit des
leib-geistigen Menschen verlautbarendes Zeichen un ‚Ursache’ des Verlautbarten.
Nicht Ursache, die „Von außen“ etiwas VO  -} ihr ann 5AallZ verschiedenes setzt,
sondern Ursache, insofern als die eigentliche Ursache, die innere Freiheitsent-
scheidung, sich NUur setizen kann, indem s1e sich ın diese ihre Verlautbarung hinein
vollzieht“. (422£) Vgl uch: ders., Zur Theologie des Symbols, iın: SchrTh
(1962) 275—314)
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DIE DEUTUNG DER ORDENSGELÜBDE
USAMMENHAN DER PROFESS

Im Hinblick auf das bısher Gesagte sSEe1 el Al0IG olgende Deufung dessen VOTLI-

geschlagen, W as geschie  9 WenNnn e1in Christ durch Gelübde Profeß acht
In den eiu  en bel der Profeß g1ibt nach reiflicher Überlegung un!
ın ausdrücklich-feierlicher orm der Gemeins  ait gegenüber seinen Ent-
schlu. kund, die geme1insame, gelebte un! (ın der Telza der Gelübde
allgemeın, 1n den Lebensordnungen oONKTeE veriahbhte ebensiorm tel-

len, un!: ZW ar la guten un en Tagen  66 1mMm Verirauen darauf, daß
ott 1n ın gerade 1eSse ebensiorm rufift Die Gemeinschaifit ihrerseits
alıbeaalaal urch die nicht MN juristisch, sondern annn eben VO  5 der Sache
her wesentliche nnahme diesen NTIS Dadurch entstehen CMN=-
seıtige echte un! en, die, wenn auch nıicht vertragsrechtlich form-

gerecht, doch moralisch e1' e1lle verpflichten. Zum Geloben In der

Ordenspro{fe gehören a1so?

undgabe der eilnahme einem en gemä den Evangelischen
aten;
1n einer konkreten Gemeinschafit;
VO  5 dieser anNngeENOMINEN,
VO elobenden eben dadurch aqals N: VOINl etztem Engagement quali-

fizlert, daß ott selbst als rund, Möglichkeıit un! etztes Ziel en
menschlichen Handeln ausdrückli genann(t, Ja angesprochen wird.

urch eın solches Geloben bezeugt der elobende, daß einem bestimm-
ten, inhaltlıch umschreibbaren Ruf Gottes (ıin gerade diese Gemeinscha{it)
OLgT; daß diesen Ruft als ringlı ansıeht, daß seinetwillen
anderen menschlichen un:! christlichen Möglichkeiten vorbeigeht un!'
bestimmte erzl ejahen auf sich nımmt.

UB  UNG DIESER DEUTUNG

.1 Der Unterschled Z ersprechen 1e dort, prinzıple. der
nterschied zwıschen unausdrücklichem, profanem un:! ausdrücklıchem,
„sakralem“ Gottesbezug leg (vgl oben 3.2) Er 1e a 1SO weder ın dem
Trad der moralischen Verpilichtung noch (Tfür die ZEe1ILU1 Profeß) 1n der
staärkeren rechtlichen Bindung, die etiwa ın einer unterschiedli  en Weise
der Lösung un: Dispens ZU Ausdruck käme?‘). Der Unterschied besteht
ın der Sichtbarkeit des Bezugnehmens aut Gott, pointiert gesagt be-
steht darın, daß eın Gelübde eın Gelübde un eın ersprechen

51) Was die Lösung VOIL zeitlichen Gelübden bzw. Versprechen betrifft, vgl Pfab,
ara © 28£ Zur eigentlichen Qualifikation des Gelübdes als expressiver Hand-
lung bringt Ginters, 31£, sehr wertvolle Ansätze un! Formulierungsangebote.
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ist Was uNnseTrTe Deutung aber erbringen kann, 1St, aufzuzeigen, daß eiınesolche Kxplikation etzter Zusammenhänge sinnvoll un 1llireı für den
organg dieses Ngagements seın ann.

urch uNnseTe Deutung werden aber vielleicht doch dle, W1e oben DE-sagt, ofit wenig reflektierten Zusammenhänge deutlicher (vgl oben 2.8)Nun WwIird klar, daß die Trelı Einzelgelübde wirklich Nur gemeinsam abge-egt werden können, Der modum UNn1us; S1e bezeichnen nıcht prımär e1in-
zelne, SOZUSagen nebeneinandergestellte Verzichte, Sondern besagen das
Annehmen und Umgreifen einer bestimmten Lebensform nach dieser
Gemeinschaft, nach diesen Regeln un! Satzungen), die allerdings zwingendbestimmte Einzelhaltungen und auch bestimmte Einzelverzichte nach
sich S Nun WIird aber auch klar, daß OÖrdensgelübde immer eiınen
ekklesialen Aspekt en icht NUur ann Inan Ordensgelübde nicht e1n-
zeln ablegen; INa  - ann S1e auch nicht ohne enschliches egenüber ab-
egen Dieses Gegenüber el unmittelbar zunächst diese Gemeinschaft
Konsequent aber, sowohl VOoNn der KEntstehung her als auch 1M Blick auft
ihre Verbindlichkeit als auch auf ihren ganzen und entscheidenden Sinn,ist das egenüber aber ann NU  5 die irche als Ganze, mıt ihrem Jau-
ben, ihrer Konkretheit, ihrer Sendung Denn ohne S1e waren rdensge-me1ns  aiten ın christlicher Sicht sınnlos.
Schließlich aber wird auch deutlich, WI1e das Geloben (PromiSssio Deo Iacta)un! das Gelobte innerlich aufeinander bezogen siınd. Es handelt sich
einNne Profeß Der elobende trıitt Aaus Glauben ın eine eue ebensform
eın Das ist eın zweifiellos VOTLT ott intensiv engaglıerender Vorgang, der
ın jedem Fall eın ‚MmOoralisches Ereignis“ ber alle Routine hinaus dar-
stellt Wenn unsere Überlegungen ber die Sinnhaftigkeit eXpressiverGesten und Worte stımmen, ann ist 1er zweifellos eine Sıituation gege-ben, 1ın der solche undmachung etzten Beanspruchtseins durch ott
öchs sınnvoll ist. Das aber el. gerade der Inhalt dessen, Was gelobt
WIrd, acht den Vorgang des elobens sınn voll un legt ihn ahe em
also die J1eie Bedeutung eines NTIS  UuSSses dieser Art (Ordenseintritt) auf-
gedeckt un! genannt WITrd, es  1e durch solches Nennen

Verherrlichung und Preis Gottes als des uIilenden un!: Helfenden;
Selbstvollzug und Selbstverwirklichung selitens dessen, der einen sol-
chen NTts gefaßt hat und ih NUuU  ®) elerlı rklärt, und ZWAar
1mM Ssprachlichen und enschlichen Miteinander mit dieser Gemein-
scha der NU) gehört, und
durch die Selbstdarstellung, die erfolgt, auch ZUT Vertiefung und
Stabilisierung dieses nts  UuSSses 1mM elobenden selbst®%).
Die Ordensgeschichte kannte Nsere heutige Gelübdetrias lange eit nicht unkennt noch heute bei manchen Orden (Benediktinische Tradition) andere Triaden.

53) Nochmals sel auf dasjenige hingewiesen, Was 1m Anschluß Thomas, I1-II
d, früher ausgeführt wurde vgl ben Anm. 31)
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5.3 Der Aussage, daß eın Gelübde eın Akt der Gottesverehrung sel, wird
mi1t unseIrel Deufung Rechnung Legt Nal Grunde, W a>

eues Testament un! IL Vaticanum ber den wahren aal (1ım Anschluß
T1STIUS und selinen ist das Gelübde und die Ordensprofe.

NnNaturlı e1n ARtT der Gottesverehrung. Ja, S1Ee ist 1eSs auch 17 ınn des

Kultbegri{fs, w1e verengt 1ın vielen Handbüchern Verwendung findet.
Eis ist allerdings bemerkenswert, daß nicht 19808 un! Konzil, sondern
auch Thomas, und ZW al gerade 1mMm Zusammenhang mi1t dem Gelübde, einen
weıteren, nicht 1M geläufigen ınn sakralen, Kultbegri a  en 1esen
entscheidenden theologischen Daten gegenüber wird UuNnsSeTe Deutung SC
recht Ordensgelübde SINd Gottesverehrung 1M eigentli  en SInn, weiıl S1e
der wirksame NTIS! sind, dem Ruf ottes ın eine VON ihm gewollte
Lebensiorm folgen. ©  en ihrer Ausdrü  ichkeit 1st die Proieß ann

allerdings auch eın Kultakt 1mM verengien ınn Der Unterschied Z geläu-
igen Au{ffassung 1st allerdings der, daß dilese Ausdrücklichkeit die den
aCTIUS rel1g10sSus 1 1nn konstituilert) erst durch den Inhalt der
Proifeß sSinnvoll wIrd.

1U. durch Ordensgelübde eLWwWas „sakralisiert“” wird, W as vordem
profan WarLr der Le1Db, seıne Fähigkeiten, der ensch), mag anl sich VO:  5

der Sıicht her beantworten, d1ie Nan VO Verhältnıis „Sakral-profan“” hat

meıne, daß dieses Verhältnis ın der Vergangenheıit teils sehr ens DC-
sehen wurde un auch den aten der Schrift nicht entspricht. Anders

ausgedrückt: die These, daß durch die Proieß Aaus einem „saecularıs” e1n

„relig1o0sus” WITrd, eine akrale Person, ann nicht befriedigen. Dies auch
dann nicht, wenn 1Na.  m; die Unterscheidun von ontischer un! moralischer

Heiligkeit 1Ns pie brıngt un! ın verschiedenen Varıanten ombinileren
versucht. el beruht diese Ablehnung nicht etiwa aut der (rationalisti-
schen Voraussetzung, nıchts SEe1 gottgewelht, sondern aut der biblischen
Voraussetzung, der Christ SEe1 aqals solcher gottgeweilht. Iso wird nıicht Aaus

profan bel der Proieß annn Sakral Im übrigen hnat die traditionelle TEe
diesen Aspekt auch nicht sehr stark betifont euere Autoren seizen 1ler
mıiıt ihren ussagen ber den Zusammenhang VONN Taufgelübde un! Or-

54) Es ist cehr bemerkenswert, w1e Thomas, 11-11 die kultische Qualität des
Gelobens begründet. Nach ihm gehört alles tugendhafte Handeln durch die Hin-

ordnung (auf seinen etzten Sinn) ZUrTr: Gottesverehrung. So wird alles gute TIun,
als jenst Gottes gesehen wird, ZUr Gottesverehrung. Nun ber ce1 das

Versprechen (im Gelübde) nichts anderes als die Hinordnung dessen, Was Vel-

sprochen wird, auf den hin, dem versprochen wird So ist das Geloben wirk-
ich eın Tun der Gottesverehrung: ” ideo 1psa ordinatio actuum CUJusCumqueE
virtutis iın servitium Deli est proprius actus atriae. Manifestum est quod
votum est quaedam promiss10 Deo facta et quod promiss10 nihil est aliud quam
quaedam -eius quod promittitur iın eU.: CUl promittitur”. Thomas Setz Anm
hier eindeutig einen „weiten“” Begriff VO:  5 latria, ult OTraus, wı1e t+atsächlich
den ntl. Gegebenheiten entspricht.
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densgelübden Wenn auch hier, W1e angemerkt, noch keine präzise,
begriffliche ynthese elungen ist, ist das nliegen dieser ussagen
nAatiurlıl: bejahen Ea ist aber der Entprofanisierungs- un Sakralı-
sierungstopos TUr die Gelübde grundsätzlich überwunden. olche über-
windende Sıicht annn sich aber eindeutig autf die eigentlich NUur scheinbar
revolut.ionare Aussage der Kirchenkonstitution, Kapıtel, ber die Be-
rufung er ZUTC Heiligkeit stützen®°).
5.5 Eis könnte allerdings aussehen, daß be1 uUuNnseIer Sıicht die Ordens-
gemeinschaft zuvl1el Gewicht erhält. Denn aktisch ief uNseIi«c Deutung
darauftf hinaus, das Ablegen VOon Ordensgelübden bel der Proieß
ist der Ordenseıintritt selbst ın i1ndender Korm, die ın ihrem 1eienbDe-
ZUß aut ott hın thematisıiert WIrd 1ese Thematısıerung ist ihrerseits
VO Inhalt un! VO nneren 1nn dieses organgs her (finıs OperI1s) nahe-
gelegt Es ist 1U  } zuzugeben, daß die Ordensgemeinschaft 1er mehr (Ge-
icht bekommt als ın der klassischen Sicht, mMNan eher undififerenziert
„1INS Kloster giNng',  “ aut ema bezogen, die gottgewandte Seite
des elobens 1mM Vordergrund stand Wird die Gemeinschaf{t, die der
Eıintritt erfolgt, betont, könnte die Gefahr bestehen, 1U die Geme1in-
scha ihrerseits stark betonen, daß sS1e ZU. Selbstzweck WI1rd, a VEI=
göttlicht” WITrd. Diese Befürchtung estiunde aber CR Recht, WeNn
bloß ersprechen abgele würden. Gerade eım Gelübde WwIrd ja durch
den thematisch gewordenen Gottesbezug die Gemeinschait doch wieder ın
ihrer Zielhaftigkeit eNts  eldend relatıviert, WeNn S1e auch ın ihrer uUunm11-
elibaren Bedeutung für das Geloben betont bleibt 1ne weiıtere ela-
t1vlerung d1ieses bestimmten Ordens 1e ann ın em  ezug autf die
irche, VO  > der her dieser en N1Uur seinen ınn hat (vgl 9.2)

VI EINIGE KONSEQUENZEN
Am chlu. selen einige oNsequenzen für die Praxis auigeze1gt.
6.1 Die rage, ob VOTL der lebenslangen Bindung Ze1IiL: Gelübde oder
ZEeILL ersprechen abgele werden ollen, ist aut ihre CI  n  en Pro-
portionen zurückzuführen. Wenn ich recht sehe, besteht weder 1 theo-
logischen Kern noch ın der rechtlichen Verpilichtung eın Unterschied
sowohl Gelübde als auch ersprechen verpili  en VOTL ott und zielen
sachlich das 1LLEeDen 1n der Gemeins  ait Der Unterschied 1mM Aus-
rücklich-Zeichenhai{iten bewirkt £reilich eıiınen psychologischen Unter-

55) Hier MU: einfach gesagt werden, daß die Formulierungen VO  3 LumGent 44,1 un!
VOT allem von PerfCar nicht befriedigen können. Auch wenn sich für letzteres
bei Thomas wörtliche Vorläufer finden = od 1), ändert 1es5 nichts
daran, daß solche Formulierungen wı1e das „nicht LLUT der Sünde, sondern der
Welt absterben“” nicht NUur LumGent 34, sondern VOrT allem der nach PerfCar VeTr-

abschiedeten Konstitution „Gaudium et spes” einfach zuwiderläuft.
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schied, könnte furchtmindernd wirken. Wer sich aber autf solche Unter-
schlede ın einem Kapitel oder als Novıze verste1i1t, zeigt dadurch, daß
mißverstanden hat, W as das anze (Versprechen oder eliu meın Es
sel dahingestellt, ob 1eSs einen posıtı1ven chlu aut se1ıne Kıgnung ZADL

Ordensleben nanele. Diese scheinbar chro{ife emerkun S1iLt TEeLLLC
für uNnseiell soziokulturellen Raum mi1t unNnseren Institutionen VO  5 Ver-
sprechen un Geloben Es könnte darum se1ın, daß anderswo die VO.  o der
Instruktion „Renovatlonıs causam“ ermöglichte Wahl der Ordensgeme1lin-
chaften wirklich Hindernisse beseitigen annn Darüber annn ich nıcht
urteıilen.

6.2 1nNe Gelü  eablegung als reiıner Symbolgestus ohne, Mens: g_
sprochen, Möglichkeit einer praktis gelebten Verwirklichung scheıint
MI1r nicht sinnvoll Se1IN. Damıt meıiline ich den früher P N geübten
rauch, odkranke Bewerber 1n artıculo mortis die Gelübde ablegen
lassen. solche Professen ann gesund wurdeh., ihre Gelübde
praktis ohnedies unwirksam. Im nges1 des es sollte aber TÜr
T1ısten 1LUFr noch e1INes zählen, die Jüngerschafit Christi S1e ist C: dlie
WenNnn überhaupt, dem Sterbenden Mut un Geborgenheit geben C
Wer unterwegs ZU. Ordensleben st1rbt, dari ann auch diese Wesg-
S1ituation ın sSeılin Sterben mi1t hineingenommen Ww1SsSsen. Die ott geschul-
dete Verehrung ın solcher Lage el. am aber sicher nıcht, noch uld=
sche kte (1m verengtien InnN setizen, sondern ın Glaube, offnung
un! 1e auf iın zuzugehen.
6.3 Die ormaliorm des Eintritts ın einen en sollte ın orm VO  ; Ge-
lübden geschehen. Davon sollte nıcht abgegangen werden. ber wird
auft die gute Hinführung ankommen. Es annn nicht darum gehen, den Ge-
lübden eın SPIUSS zuzuschreiben, das „andere heilige Bindungen“” icht
hätten. 1elmenr geht den Au{fweis ihres menschlichen usdrucks-
wertes gerade 1ın einer Situation W1e der des Eiıntritts 1ın das Ordensleben
Das Gesagte g1ilt durchaus schon VO  5 der zeitlichen Bindung Dort,

diese Entschlußsituation nicht als gravlerend, eher qals bloß astend-
einfühlend, als experimentierend, empIunden WITrd, stellt sich TÜr d1ie
Gemeins  afit un! den Eintretenden eın Problem Ks ist die reilex nicht
au  are YFrage, welcher Art un! Ww1e tief e1n Engagement se1ın mUuSsse,
das einerseıits DeL defiin1ıtionem mehr ist qals OStTula un! Novizlat, das
anderseıilts DEr definitionem ohne moralischen Nachteil, ohne Untreue
gelöst werden an Wiıe ann INa  5 sich autf Ze1it (miıt dem anach ange-
botenen Austritt) innerlich binden? Diıieser schwierigen ra annn 1ler
nicht nachgegangen werden®®). vermute ]edoch, daß 1el VO  D dem

Sß) Was „Renovationis causam “ hierzu Sagt, bleibt recht vage un! stellt mehr nNnecgdAd-
tive Kriterien der Abgrenzung als wirkliche eutungen dar vgl Nr. Za Nr
Il 36) die Frage gemeistert ist, wenn heißt „Denn wenn uch die ble-
gung dieser ersten Gelübde auf Grund ihrer zeitlichen Begrenzung das Merkmal
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Interesse, das sich der rage „ Versprechen oder Gelübde“ für die zeıtl!
Bındung zuwendet, 1mM TUN! 1er seinen rsprung hat Die innere Rat-
selhaftigkeit elinNner echten, doch befIristeten, aut Lösung hın Ifenen Bın-
dung gilt sehen durch Überwechseln VO.  ; zeıitlichen eliu  en
zeıitlichen Versprechen ist dieses Problem jedenfalls nıcht Aaus der Welt
es Nach em iIrüher esagten WIrd deutlich geworden se1n,daß meıliner Überzeugung nach bel der Jebenslangen Verpflichtung Z
Ordensleben die Gelübde ın der Profeß der adäquate AÄAusdruck dileses
organgs 1nd?”) Dort, bei der Einführung der andiıidaten gelingt,auIfzuzeigen, WI1e sich 1ın der Gelübdeablegung eın Stück VO 1eIisten 1ın
der Lebenssituation ausdrückt, 1ın welcher e1ın Christ steht, der sıiıch ZU
Gemeins  aft VOIl Brüdern oder Schwestern auf dem Weg der äte DE-se dort werden Ordensgelübde nicht mehr als eLIWAas Rätselhaftes,Fremdes un! Beängstigendes empfunden werden, sondern als eın Stück
dieses es selbst, aut dem der Gerufene dem der ih: berufen hat,dankend entgegengeht.

einer Prüfung sich TagtT, macht G1€e den Jungen Religiosen, der J1eselbe

Pfab, d. 27
vollzieht, doch der dem Ordensstand eigenen Weihe teilhaftig“ (Nr 7)? Vgl

57) In I1-II stellt Thomas auch die Verbindung zwischen dem Element
„Versprechen Gott“ un dem sachimmanenten Versprechen Menschen kon-kret (vovere aliquid sanctıs vel praelatis) her „uw ipse promi1ssio facta sanctısvel praelatis cadat SUu voto materialiter, scilicet inquantum homo VOve Deo
impleturum quod sanctıs vel praelatis promittit” (a ad 3
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